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Hinweise zur Durchfihrung der Richtlinien Uber die Ge-
wahrung von Zuwendungen zur Forderung des Feuer-
schutzes (Feuerschutzzuwendungsrichtlinien - ZRFeu
-) vom 4.2.1999 (MBI. NRW. S. 152) im Haushaltsjahr
2001

Hinweise zur Durchfiihrung der
Richtlinien Uiber die Gewahrung von Zuwendungen
zur Forderung des Feuerschutzes
(Feuerschutzzuwendungsrichtlinien - ZRFeu -)
vom 4.2.1999 (MBI. NRW. S. 152)

im Haushaltsjahr 2001

RdErl. d. Innenministeriums v. 22.11.2000
VD3-3132

Im Haushaltsjahr 2001 bitte ich wie folgt zu verfahren:

1.

Die in den Richtlinien Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung des Feuerschutzes
(Feuerschutzzuwendungsrichtlinien - ZRFeu -) vom 4.2.1999 ( MBI. NRW. S. 152 / SMBI. NRW.
2131) in der Anlage vorgesehenen Festbetrage werden um 15 v.H. reduziert. Entsprechendes gilt
flr die Anrechnung von Schadenersatzleistungen geman Ziffer 5.4 ZRFeu.

2.
Der Fordersatzrahmen fir die Ubrigen FérdermaBnahmen im Feuerschutz wird auf 40 bis 70 v.H.
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festgesetzt. Fir Gemeinden, die flir das Haushaltsjahr 2001 tber eine Uberdurchschnittliche Fi-
nanzkraft verfligen, kommt der Satz von 40 v.H. zur Anwendung. Die Gemeinden werden durch
Runderlass meines Hauses bekanntgegeben.

3.
Der Bau von Brandiibungsanlagen nach Ziffer 2.6 ZRFeu wird zur Zeit nicht geférdert.

Mein RdErl. v. 22.12.1999 (MBI. NRW. 2000 S. 45) wird aufgehoben.

- MBI. NRW. 2000 S. 1654

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2000-4
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2000-s1654

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Hinweise zur Durchführung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerschutzes (Feuerschutzzuwendungsrichtlinien - ZRFeu -) vom 4.2.1999 (MBl. NRW. S. 152) im Haushaltsjahr 2001 


